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Die Mitteilung der Kommission enthält eine Überprüfung der Umsetzung des 
Umweltrechts (Environmental Implementation Review - EIR) in Form eines 
zweijährigen Analyse- und Dialogzyklus und verfolgt das Ziel, die Umsetzung der 
Umweltpolitik und des geltenden Umweltrechts der EU zu verbessern. Die EIR 
ergänzt laufende Umsetzungsbestrebungen wie die Compliance-Sicherung und 
Vertragsverletzungsverfahren. 

Der aktuelle Stand der Umsetzung in den jeweiligen Mitgliedstaaten ist der 
Mitteilung in Form von individuellen Länderberichten beigefügt. Insbesondere die 
Politikbereiche - so die Mitteilung - 

- Abfallwirtschaft,  

- Naturschutz und Biodiversität, 

- Luftqualität, 

- Lärmschutz sowie 

- Wasserqualität und -bewirtschaftung 

weisen eine Diskrepanz zwischen EU-Recht und Umsetzung auf. Mittels des EIR-
Prozesses wurden verschiedene Ursachen für die Umsetzungslücken identifiziert, 
die auf mehrere Mitgliedstaaten zutreffen. Um diesen zu begegnen, schlägt die 
Kommission den gegenseitigen Austausch von Best-Practice-Lösungen vor. Die 
Länderberichte, die vorliegende Mitteilung und die Leitlinien im Anhang der 
Mitteilung sollen den nationalen Behörden die Möglichkeit bieten, die Ursachen für 
Umsetzungsschwierigkeiten der EU-Umweltpolitik besser zu lokalisieren. 

Die Kommission kündigt an, die laufenden Bemühungen durch gezielte Durch-
setzungsmaßnahmen auf EU-Ebene fortzusetzen. Weiterhin soll der Zugang zu 
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rechtlichen Schritten für Bürgerinnen und Bürger sowie Nichtregierungsorgani-
sationen in Umweltangelegenheiten erleichtert und ein effizienteres Überwachungs-
und Berichterstattungssystem eingeführt werden. Verwaltungsineffizienzen sollen 
im Rahmen des Europäischen Semesters analysiert und es soll ein spezieller 
Rahmen vorgeschlagen werden, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten zu er-
leichtern. Dieser sieht die 

- Einführung eines strukturierten Umsetzungsdialogs mit den Mitgliedstaaten, 

- direkte, maßgeschneiderte Unterstützung für Expertinnen und Experten durch 
Kolleginnen und Kollegen in anderen Mitgliedstaaten sowie 

- Erörterung gemeinsamer struktureller Probleme im Rat 

vor. 

Im Anschluss an 2017 durchzuführende Länderdialoge kündigt die Kommission 
eine Bewertung der ersten EIR-Runde unter Berücksichtigung des Feedbacks aus 
den Mitgliedstaaten an. 

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 120/1/17 ersichtlich. 


